
 Departement 
Volkswirtschaft und Inneres 
Amt für Migration und Integration 

  
Bahnhofstr. 88, Postfach, 5001 Aarau 
Telefon 062 835 18 60 
Fax 062 835 18 29 
E-Mail migrationsamt@ag.ch 
Internet www.ag.ch/migrationsamt 

Hinweis 
Für jede volljährige, über 18 Jahre alte Person ist ein se-
parates Formular einzureichen. 

 

Gesuch um Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung 
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AG Ref-Nr.  ZAR-Nr.  ZEMIS-Nr.  
 
 
Die unterzeichnende Person 
 
Familienname  
 
Vorname(n)  
 
Geburtsdatum  
 
Nationalität  
 
Zivilstand  
 
Adresse in der Schweiz  
 
  
 
 
stellt hiermit aus einem der nachfolgenden Gründe das Gesuch um Aufrechterhaltung der Niederlassungs-
bewilligung: 
 
 
      Militärdienst 
      Studium, Sprachaufenthalt oder Auslandaufenthalt zu sonstigen Ausbildungszwecken 
      Arbeitseinsatz für eine schweizerische Arbeitgeberin/einen schweizerischen Arbeitgeber im Ausland 
      Besondere medizinische Gründe 
      Abklärung der Wiedereingliederungsmöglichkeiten 

      Andere Gründe (bitte angeben):  
 
 
Angaben zum Auslandaufenthalt 
 
Datum der Abreise  
 
Dauer des Auslandaufenthalts  
 
Adresse im Ausland   
 
  
 
 
Ergänzende Bemerkungen 
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Wichtige Hinweise: 

1. Die unterzeichnende Person nimmt von folgenden gesetzlichen Bestimmungen Kenntnis: Verlässt die Auslände-
rin oder der Ausländer die Schweiz, ohne sich abzumelden, so erlischt die Kurzaufenthaltsbewilligung nach drei 
Monaten, die Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligung nach sechs Monaten. Auf Gesuch hin kann die Nieder-
lassungsbewilligung während vier Jahren aufrechterhalten werden. (Art. 61 Abs. 2 AIG). Das Gesuch um Auf-
rechterhaltung der Niederlassungsbewilligung muss vor Ablauf der sechsmonatigen Frist (Art. 61 Abs. 2 AIG) 
eingereicht werden(Art. 79 Abs. 2 VZAE).

2. Vor der Ausreise aus der Schweiz ist der Ausländerausweis beim Einwohneramt der letzten Wohngemeinde ab-
zugeben.

3. Pensionskassenkapital darf nicht bezogen werden. Nach Rückkehr in die Schweiz ist anlässlich der Anmeldung 
auf dem Einwohneramt entsprechende Bestätigung der Pensionskasse vorzulegen. 

Die unterzeichnende Person wird durch die nachgenannten, ihrer elterlichen Sorge unterstellten minderjährigen Kinder 
begleitet: 

Familienname Vorname(n) Geburtsdatum 

Familienname Vorname(n) Geburtsdatum 

Familienname Vorname(n) Geburtsdatum 

Familienname Vorname(n) Geburtsdatum 

Beilagen gemäss Merkblatt D4580: Aufrechterhaltung der Niederlassungsbewilligung: 

- 

- 

- 

- 

- 

.......................................................................................... 
Ort/Datum Eigenhändige Unterschrift 

Dieses Formular und die Beilagen sind an folgende Adresse zu senden: 
Amt für Migration und Integration Kanton Aargau, Bahnhofstrasse 88, Postfach, 5001 Aarau 

https://www.ag.ch/de/dvi/migration_integration/merkblaetter_und_formulare/merkblaetter_1/anmeldung_abmeldung_aufenthalt_1/anmeldung___abmeldung___aufenthalt_1.jsp
RKRA
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